
Der Verbandsgemeinderat Mendig hat in seiner Sitzung vom 28.09.2022 wie folgt 

beschlossen: 

Im öffentlichen Teil: 

TOP: Ergänzungswahl für den Feuerwehrausschuss des Verbandsgemeinderats 
Mendig 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, gem. § 40 II, 2. Halbsatz GemO die Wahl 
in öffentlicher Abstimmung vorzunehmen. 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, Herrn Stefan Schäfer als Stellvertreter von 
Herrn Matthias Wingender in den Feuerwehrausschuss zu wählen.  
 
TOP: Jahresabschluss 2021; Feststellung und Entlastungserteilung 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig 
1. den Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Mendig zum 31.12.2021 festzustellen 

und das Ergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen, 
2. der Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 1.015.767,25 EUR 

(davon 225.290,76 EUR im ordentlichen Bereich und 790.476,49 EUR im investiven 
Bereich) zuzustimmen und  

3. die im Jahresabschluss ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Haushalts-
überschreitungen nachträglich zu genehmigen, soweit dies noch nicht im Einzelnen 
geschehen ist. 

 
2. Entlastungserteilung 
Dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde und den Beigeordneten, soweit diese den 
Bürgermeister vertreten haben, wird Entlastung zum Jahresabschluss 2021 einstimmig 
erteilt. 
 
TOP: Einsparmöglichkeiten im Bereich Wärmeerzeugung und Strom für die 
Liegenschaften der Verbandsgemeinde Mendig 
Der Verbandsgemeinderat nimmt die aufgeführten Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP: Teilnahme an der 3. Bündelausschreibung Erdgas ab Lieferbeginn 01.01.2023; 
Eilentscheidung des Bürgermeisters 
Der Verbandsgemeinderat nimmt die aufgeführten Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP: Beteiligungsbericht Komm-Aktiv-GmbH, Alte Hohl 21, Mayen, für das Jahr 2021 
Der Verbandsgemeinderat nimmt den Lagebericht und den Beteiligungsbericht der Komm-
Aktiv GmbH für das Jahr 2021 zustimmend zur Kenntnis.  
 
TOP: Zustimmung über die Einwerbung von Spenden/Sponsorengelder 
Nach der Gemeindeordnung hat der Verbandsgemeinderat über die Annahme bzw. 
Vermittlung von Spenden zu entscheiden. 
Es sind folgende Spenden durch den Bürgermeister bzw. die Beigeordneten eingeworben 
worden: 

Spende 

(lfd. Nr.) 

Art der 

Zuwendung Betrag € Zahlung 
am 

Verwendungszweck vermittelt / 
weitergeleitet 

an 

1 Geldspende 250,00 08.06.2022 Feuerwehr Rieden nein 

2 Geldspende 250,00 14.06.2022 Feuerwehr Rieden nein 



3 Geldspende 2.000,00 27.07.2022 Feuerwehr Bell nein 

4 Geldspende 1.500,00 17.08.2022 Seniorentour nein 

5 Sachspende 602,70 11.08.2022 Bosch Akku-Säbelsäge, Akku-Starter-

Set, Akku-Winkelschleifer 

nein 

  4.602,70    

 
Der Verbandsgemeinderat erteilt seine Zustimmung, die vorgenannten Spenden 
anzunehmen bzw. zu vermitteln einstimmig. 
 
Im Nichtöffentlichen Teil: 

TOP: Finanzangelegenheiten 
Der Rat erteilt seine Zustimmung zur Spendenannahme einstimmig. 

TOP: Planungsangelegenheiten 
Die Verwaltung wird einstimmig beauftragt das Verhandlungsverfahren durchzuführen. Die 
Verbandsgemeinde Mendig verpflichtet sich, das Ergebnis dieses Verhandlungsverfahren als 
für sich verbindlich anzuerkennen. 
 

 

 


